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Neues helvetisches T a g b l a t t.

Herausgegeben von Escher und Usterl, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band n. Nr», cxxx.
>> ».

Bern, den 7. Jan. 18--0. (17. Nivoft VZU.)

Gesezgebung.
Grosser Rath, il. Nov.

(Fortsetzung.).
Gmür: In vielen Gegenden geht es so

weit, daß, wenn kein Vieh mehr vorhanden
ist, daß Menschen die Requisitionsfuhren jie-
hen müssen; diejenigen Gemeinden also, von
denen man nur Beitrage fodert, und die nicht
selbst von dem Uuglük des Krieges gedrükt
sind, können wohl ohne Beschwerde diesen Druk,
der auf jenen Gegenden liegt, erleichtern, und
haben sich immer noch glüklich zu schätzen, nicht
selbst in dem Fall zu seyn, untersiüzt zu wer-
den; ich fodere Verweisung an eine Commission.

Schlumpf folgt, und versichert, daß hier-
über die größte Ungleichheit in der Republik
herrschet, weiche durchaus gehoben werden muß,
denn einige-Gemeinden unterliegen unter diesem
Druk, während andere nichts hiezu beitragen.

De sloes stimmt bei, weil, wenn wir eine
Ein und unth-ilbare Republik haben wollen, das
Ganze betreffende Beschwerden, auch von dem
Ganzen gleichmäßig getragen werden müssen.

Bourgeois folgt, und macht auf die ehe-
malige Bernerordnung über Requisitionsftchren
aufmerksam, welme sehr zwekmäßig und auch
fur unsere Lage brauchbar s.'yn soll. Diese
Bothschatt wiro an eine Commission gewiesen,

die geordnet werden, Gysendorfech Gmür,
kurht, Relljlab und Bourgeois.

Dw Gemeinden Ober - und N-eder-Stcken
nn Distent Amfeldmge», im Canton Bern,
Podien Antwort über eine vor mehr als einem
^ahr eingegebene Bittschrift, m der sie An-
sp ache aus National-Waldungen machen.

Äesch sodtlt ^>rrwLtsunA ru! ^ie hierüber nie^
vecgesejle Commission, um bald Rapport tu
wachen. ^

râchm sàt Verweisung an das Di-

Lü scher stimmt Aesch bei, mit dem sich

Schlumpf vereinigt, und dessen Antrag ange-
nommen wird.

Die Rechnung der Saalinspektoren ist an der
Tagsordnung.

Aesch, als Präsident der Saalinspektoren
erklärt, daß sein« Vorgänger die Rechnung noch
nicht ins Reine gebracht haben.

Bourgeois fodert, daß die Casse einem
eigentlichen Cassebewahrer übergeben werde.

Secretan wünscht, daß die Saalinspekto-
ren zusammen treten, und sobald möglich dir-
ses Geschäft gemeinschaftlich in Ordnung bring« n.

Schlumpf: AlS ich Präsident der Saalin-
spektoren war, war alles noch in bester Ord-
nung; ich begehre daß so wie damals, jeder
Präsident seinem Nachfolger Rechnung ablege,
und daß uns das Ganze vorgelegt werde.

Spengler will ein eignes Cassabuch ein-
fuhren, wo alle Ausgaben und Einnahmen
e-ngettagen werden.

Sccretans Antrag wird angenommen.
Secretan, im Namen einer Commission

legt folgendes Gutachten vor, über welches
Dringlichkeit erklärt wird:

In Erwägung, daß.sich verschiedene Klagen
über die Art eryebm, mit welcher die Munizi-
palitaten die Einquartierung der Kricgsleute
vertheilen.

In Erwägung ferner, daß jede öffentliche
^ast aus die Burger, nach Maßgabe ihres
Vermögens, und nicht ihrer Anzahl vertheilt
wercen soll;

Har der große Rath nach erklärter Dring-ltchkeit, beschlossen:
1. Die Munjzipalitäten sollen bei der Ein-

quactierung der Kriegölente bei den Bürgern
^.ivtjächlich auf den Betrag ihrer Einkünfte
Rukstcht nehmen.

2. Sie sollen also vermeiden,-Taglöhnern
und ganz armen Bürgern Einquartierung zn
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geben, wenn es nicht die augenscheinlichste Noth,
wendigkeit erfordert.

3. Sollte sich eine Klage über die Art erhe,
ben, mit welcher die Einquartierung vertheilt
würde; so kann man sich an dem Hanptorte
des Kantons an den Regierungsstatthalter,
und in den andern Gemeinden an den Unter,
statthalter des Distrikts wenden. Diese Beam
tete werden einstweilen darüber entscheiden;
die Weiterbeziehung von dem Direktorium vor!
behalten.

4. Gegenwärtiges Gesetz soll gedruckt, offene-
lich bekannt gemacht, und wo es nöthig ange!
schlagen werden.

Gmür: Dieses Gutachten ist unvollständig,
denn oft ziehen die reichen Bürger aus denGe,
meinden weg, oder logiren sich enge ein, um
keine Einquartirung erhalten zu können, und
eben so muß entschieden werden, ob man an
2 Orten zugleich augelegt werden könne: ich
fodere Zürückweisung an die Commission, um
ihren Gegenstand besser zu entwickeln.

Secretan: Der Falle sind so vielerlei), daß
wir durchaus nicht in diese Details eintreten
können, sondern nur allgemeine Regeln fest,
setzen müssen, so z. B. soll der Bürger freilich
nur an einem Ort angelegt werden; allein,
wenn ein reicher Bürger noch ein Landhaus
oder ehemaliges Schloß besizr, sollen denn die

armen Hütten darumher mit Soldaten überla,
den werden, wahrend der Pallast davon befreit
ist; da es unmöglich ist, alle einzelnen Falle
aufzuzählen, so fordere ich, daß man bei den

allgemeinen Grundsätzen bleibe, und das Gut-
achten annehme.

Kühn ist zwar im Ganzen mit der Com,
mission einig, doch findet er das Gutachten
derselben darum nicht vollständig, weil die Ein,
quartirung eigentlich auf die Häuser gelegt!

wird, und er weiß, daß oft begüterte Bürger,
die für ihre erhaltenen Soldaren nicht Plaz
genug hatten, und dieselben den Häuserbesitzern
übergeben mußten, von diesen auf eine heillose
-Weise gedrükt wurden. Es sollte also von
jeder Munizipalität eine Taxe gemacht werden,
die man für diejenigen Soldaten zu bezahlen

hätte, welche man nickt im Fall ist, in sein

Daus aufzunehmen. In Rüksicht derjenigen
Bürger, die doppelte Behausung haben, sollte
bestimmt werden, daß dieselben im Verhältniß
SeS in der Gemeinde besitzenden Vermögens

angelegt werden; da der Gegenstand administra,
tif ist, so sollen nicht die Statthalter sondern
die Verwaltungs, Kammern, denen alle Admi,
nistraeionsaegcnstände zugehören, über die allen,,
fallsigen Streitigkeiten entscheiden.

Desloes. Hierbei kommt es mehr auf Er,
fahrung als auf Theorie an, und wenn wir noch
so viel Regeln vorschreiben, so werden sie u»,
vollständig seyn, und wenn Munizipalbeamce
aus dem Himmel herabstiegen, so würden sie

die Sache nicht jedermann recht schaffen kön,

nen: also bleibe man beim Gutachten öer Kom,
mission.

Secretan beharret auf seinem Gutachten,
und bemerkt, daß es unmöglich isi, die Ver,
waltungskammern zu Richtern «hierüber ausin,

werfen, weil diese zu weit entfernt seyn là
nen. Er begehrt, daß wenn Beisatze zum Guv
achten vorgeschlagen werden, man dieses Para,

graphweise behandle, um jene da wo man ft
schicklich finder, einschieben zu können.

Diese Ordnungsmotion wird angenommen.
§. 1. Anderwerth. Hier muß beigefügt

werden, daß die Lokalitäten doch mit in Vera,

rhung gezogen werden müssen, weil sonst v>a<

leicht mancher durch zu starke Hnquattüwttg
auö seinem Haus getrieben werden könnte-

Cartier will hier eine Taxe beifüge», du

der Reiche für die Soldaten zu bezahlen hâ,
welche er nickt selbst einzuquartieren imFan^''

Huber sieht unser Gesetz für eine bloßerer,
schuft der Klugheit und Billigkeit an, und m

überzeugt, daß je mehr Detail wir hirr den
^

gen, desto grössere Schwierigkeiten die k

hung erhalten würde. Er wünscht em'zw »

man statt nur, blos hauptsächlich um

Einkünfte der Bürger sehe, bei Vertheiümg
Einquartierung, sonst stimmt er dem Gulaa)
bei.

Sck lumps stimmt ganz Hubern bei.

Sckreran. Eine solche Taxe >st durch

unmöglich, weil meist den Truppen aust.rr
lichkeit süc ihre Dienste gegen das
mehr gegeben wird, als man ihnen eige >

schuld g ist. Er stimmt Hubers BemerkunS.,
Gmür stimmt nun auch Hubern bei;

Anrrag angenommen wild. jn,
§. 2. Cartier findet dicken

dem der 1. §. völlig hinlänglich ist, ,'ztz
keine Art Zusätze zu dem allgemeinen e,.«"
machen will.
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Seeretan bekarrt auf dem §, weil in vie-

len Munizipalitáten .eine solche Vorschrift keines-

rvegs unnöthig ist/ obgleich die Menschlichkeit
dieselbe schon anbefiehlt.

Schlumps stimmt Secretan bel.

Domini will das Wort Taglöhner ansstrei-

chen, und versichert, daß die Munizivaiitaten
so ungerecht nicht sind, wie man glaubt. Z.B.
weiß er daß in einem einzigen Quartier von
Bern über 200. Arme sind, die noch keineSol-
daken einquartiert erhalten haben.

Hub er unterstdzt den §. ohne Abänderung,
weil die Taglöhner hinlänglich für sich selbst zu

sorgen haben. Der §. wird unverändert ange-
noiumen.

§. z. Cartier bringt hierüber Kuhns Be-
werkung an, daß nicht die einzelne Person des
Statthalters, sondern die Verwaltungs - Kam-
mern die allfähligen Streitigkeiten entscheiden
sollen.

Schlumps vertheidigt den §, weil wegen
der Langwierigkeit von Cartiers Vorschlag der-
selbe unausführbar ist.

Hub er stimmt zum §, der Beschleunigung
solcher Absprechung wegen. Der §. wird so

wie der folgende ohne Abänderung ange-
noiumen.

Die Munizipalitäten des Distrikts Ballstall,
Cantons Solokhurn, klagen über ungerechte
Vertheilung der Requisitionen und Lieferungen
von Pferden in die verschiedenen Parks, und
fodcrn mit andern Distrikten unter einen Com-
missar gesezt zu werden, um Gleichheit zu er
halten.

Cartier bestätigt diese Anzeigen, und federt
Verweisung ans Direktorium, um Recht zu
verschaffen.

Hub er folgt ganz Cartier, welcher beharret,
indem die Gemeinde Ballstall allein schon über
21000 Franken Schulden, dieser Beschwerden
wegen gemacht hat. Die Bothschaft wird mit
Anempfehlung dem Direktorium überwiesen.

Der Namensauftuf wird vorgenommen, und
es finden sich 78 Mitglieder anwesend, und
62 mit oder ohne Urlaub abwesend.

Cartier fodert, daß die ohne Urlaub ab-
wekenden Mitglieder in das Protokoll namcnt-
Uch eingeschrieben und auf ihre Stellen gerufen
weroen.

Gmkr will die Abwesenden in die Zeitung
setzen lassen.

I0mini will den ohne Urlaub Abwesenden
Geldbußen auflegen.

H über stimmt Cartier bei, weil wir keine

offizielle Zeitungen haben.

Augsburger stimmt der Gleichheit wegen
Gmür bei.

Cartiers Antrag wird angenommen.

Senat, li. No-vember.
Präsident: Lüthi v. kangnau.

Der B. Jules Muret von Morsee, neu-
gewähltes Mitglied des Senats vom Kanton
Leman, legt seine Vollmachten vor, nimmt

Play im Senat, und erhält den Bruderkuy.

Bay, im Namen einer Commission, legt
über den Beschluß, der bestimmt, wie die

Distriktschreiber, welche zugleich Notaren sind,
Akten ausfertigen sollen, die der Einregistrie-
rungsgebühr unterworfen sind, folgenden Be-
richt vor: ^Nach Verschwindung aller öffentlichen Staats?
kästen, und Aufhebung aller Z-Hnd-, Grund-,
Bodenzins-, Lehen- und Lobpflicht, war der
Staat gezwungen, bei den täglich sich mehr-
renden Bedürfnissen (um nicht durch blos di-
rekte Abgaben ein Land, das derselben nicht
gewohnt war, auf einmal allzu lebhaft zu
schrecken) auch zu indirekten Abgaben seine
Zuflucht zu nehmen. Unter diesen leztern be-
findet sich die Handänderungsabgabe, ausge?
nommen unter dem weniger verhaßten Namen,
Einreg istrirung sge bü hr, vermög wel-
cher von dem Werth jedes Eigenthums (Noth-
erben allein ausgenommen) für das Handän-
deren dem Staat 2 pr. Clo. zu entrichten sind.

Durch .die Gesetze vom 15., 17. und iy.
Oktober 1798 wurden die Distnktsschreiber be-
auftragt, diese Gebühren zu Handen der Na-
tion zu beziehen, und dem Distriktseinnehmer
alle Monate zu überliefern. Diese Gefeye,
so dem Distriktsschreibec die Veziehungspsticht
dwser Gebühren auferlegen, sprechen darum
demselben das Stipulationsrecht der Contrat-
ten nicht ab, wohl aber das Direktorium in
seiner an die Distriktsschreiber gerichteten In-
struklion des D>rektonaiarret(s.

Darum aber, wenn wir schon den Beschluß,
der diesen 11. Art. aufhebt, annehmen, müf-
sen wir das Direktorium nicht tadeln, denn
seine Absicht war iaurer und gemeimmsssg - es
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wollte dadurch alle Versuchung zu Conniven-
zen und Gefährden vermeiden; und wenn es

schon nicht wahrscheinlich ist, so ist es doch
möglich, daß die Zukunft seine Besorgniß recht-
fertigen mag.

Gemeldter 11. Art. der Direktorialinstruktion
hatte die schlimme Folge, daß mehrere g^
schikte und allgemein geschäzte Distriklsschreiber
ihre Stellen aufgaben, und so viele andere
Willens sind, das nemliche zu thun, weil ihr
beschwerlicher und schlechtbczahlter Dienst sie,

Kraft des erwähnten Artikels, zum fruchtbar
sien und baar eingehenden Theil ihres bisherig
gen Brodvervicnstes, zur Verschreibung der
Contrakcen und Testamenten untüchtig macht.
Daherige Vorstellungen, und die gerechte Be-
sorgniß, daß auf diese Weise die für das Pub-
likum so wichtige Stelle eines Distriktsschreibcrs
von vertrauten und geschiktcn Handen in miß
liehe und unfähige übergehen möchten, waren
vermuthlich die zureichende Ursache des vorlie-
gendtn Beschlusses.

In Erwägung nun, daß dieser Beschluß,
in Aufhebung des 11. Art. der Direktorialin-
siruktlvn, in den Kantonen, wo nur Notarii
siipulieren k nnen, den Distrikesschreibern, wenn
sie zugleich Notarii sind, diese Bcfugniß auch^ -
wieder einräumt, und hingegen in den Kan- Zeigen bey den» roelke mehr Glauben finden-

tonen, wo keine Nvtarii üblich sind, die Dist-à Kraft welcher sie desto leichter Mr's

Männer ihre Gerichtsschreiberstellen niederzule-
gen, zum Schaden des Landes sich genöthigt
sehen.

Meyer v> Aarau stimmt zur Annahme, da
ihm Gerichtsschreiber bekannt sind, die aus
obigem Grund ihre Stellen aufgeben müßten.

Lüthi v. Sol. spricht ebenfalls für die
Annahme; ehmals müßte man Notar geneftn
seyn, um Gerichtsschreibe? werden zu können.

(Die Fortsetzung folgt.)

V o l l z i e h u n g s - D i r e k t o r i u m.

Das Vollziehungsdireftorium der helvetischen
einen und untheilbaren Republik, in Erwägung,
daß, wenn die Grundsätze einer strengen Gerech-

tigkeit und diejenige» einer republikanischen M
gierung zu Gunsten der Journale und ôffeiâ
chen Blätter eine Freiheit fsdern, die durch

nichts beschränkt wird, als durch die Vcrenü
wortlichkeit, zu welcher Kraft der Gesetze dich-

nigen verpflichtet sind, deren Aeusserungen auf

einen Angriff derselben abzwekten;
In Erwägung, daß eben dieiê Grundsätze

kein Privilegium gestatten, das dem einen

Blatte vor dem andern ein Vorrecht gebe, und

keine Begünstigung, Kraft welcher gewiist An-

riktsschrciber von dem Verschrcibungscecht nicht
ausschließt;

In Erwägung, daß die durch den z. Art.
des Beschlusses vorgeschriebncn Vorsichtsmaaßre-
gem die Nation vor aller Vcrschlagnißgefährde
der Einregistrierungsgebuhren hinlänglich zu
sichern scheint;

In Erwägung endlich, daß Gerechtigkeit und
Weisheit es zum gemeinen Besten erfordern,
Arbeit und Eeschiklichk it der öffentlichen Be.
ainen soviel möglich mit der Bezahlung ins
Ver ä'tniß zn bringen, und daher die Gewcrbs-
f eiheit derjelben a^ch ohne Novh nickt einzu-
schranken, rathet Ihnen die Commission du
Annahme dieses Beschlusses an.

M oser verlangt Vertagung der Discussion
da :!»n die Sache nicht klar genug ist.

Bay. Der Beschluß giebt de Gerichtsschrei
dern kein anderes Recht, als das sie mit der
Notarien ihrer Gegend immer besaßen: Akte,

auszufertigen, die der Einregisiricrunz unter
«crftn sind; ohne dieß würde» sehr geschjk.K

nöthigen Verantwortlichkeit entgehen konnten,

deren Erhaltung so wichtig ist,
beschließt:

1. Es giebt in Helvetien keine

Blatter; jeder Journalist aber, oderHftausg
der öffentlicher Blatter genießt Hieruder du Heu

heir, die ihm die Gesetze lasten. ^2. Du Herausgeber des Blattes unter ve

Aufschrift: siulwlii, ollckwl clu Ovaoioire
^

völiga« sr iltiâ ,Vatc>l'Uöz cin haillon All '
'oiien ungesäumt ihrem Blatte einen ane»

Titel geben. ^

Z. Der Iustizminister ist zur Vollziehung
gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. -M I
schluß soll auch lit das Bulletin der Gtt?
und in die össen liehen Blatter eingerükt wer -

Bern den ad. Christmouat 1799-

Der Peas, des Vollz. Direkt.

D vider.
Im Namen des Direkt, der Gen. Sek.

Mousson.
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